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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §252 Abs2;

BAO §296;

Rechtssatz

Die in einem Bescheid betre end Gewerbesteuer auf § 252 Abs. 2 BAO gestützte Begründung, wonach ein im

Einkommensteuerbescheid ermittelter Gewinn nicht in einer Berufung gegen den Gewerbesteuerbescheid bekämpft

werden könne, ist nicht zutreffend (Hinweis Ritz, BAO2, Tz 3 zu § 296, mwN).
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